
Hauptversammlung  
der Bijou Brigitte modische Accessoires Aktiengesellschaft am 23. Juni 2026 

 

 

1 

Bericht des Vorstands über den Ausschluss des Bezugsrechts bei 
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2026 gemäß §§ 203 Abs. 2, 186 
Abs. 4 Satz 2 AktG (Tagesordnungspunkt 7) 

Der Vorstand erstattet hiermit gemäß § 203 Abs. 2 in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 des 

Aktiengesetzes (AktG) den nachfolgenden wiedergegebenen Bericht über die Gründe für die 

Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei Ausgabe der neuen Aktien, 

die in dem Genehmigten Kapital 2026 enthalten sind, welches der Hauptversammlung am  

23. Juni 2026 zur Beschlussfassung vorgeschlagen wird. 

Der Vorstand soll nach diesem Beschlussvorschlag unter Tagesordnungspunkt 7 ermächtigt 

werden, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 22. Juni 2031 mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 4.050.000,00, durch 

Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder 

Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2026). Der Vorstand soll ermächtigt sein, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der genehmigten Kapitalerhöhung und 

ihrer Durchführung festzulegen.  

Die neuen Aktien sind den Aktionären grundsätzlich zum Bezug anzubieten; das gesetzliche 

Bezugsrecht kann dabei auch in der Weise eingeräumt werden, dass die neuen Aktien ganz oder 

teilweise von einem durch den Vorstand bestimmten Kreditinstitut oder einem Konsortium von 

Kreditinstituten bzw. diesen nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichstehenden Unternehmen mit 

der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug 

anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand soll jedoch ermächtigt sein, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre insbesondere in bestimmten Fällen 

auszuschließen: 

Der Vorstand soll ermächtigt sein, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge, die sich 

aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, vom Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Die 

Möglichkeit, Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, dient dazu, ein 

technisch durchführbares Bezugsverhältnis darzustellen. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht 

der Aktionäre ausgeschlossenen Aktien werden entweder durch Verkauf über die Börse oder in 

sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der mögliche Verwässerungseffekt 

ist aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. 

Auch soll der Vorstand ermächtigt sein, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 

Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage auszuschließen, insbesondere zur 

Gewährung von neuen Aktien zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen 

oder Beteiligungen an Unternehmen oder gegen Einbringung sonstiger Vermögensgegenstände 

einschließlich Forderungen. Hierdurch sollen Unternehmensakquisitionen erleichtert werden. Die 

Gesellschaft agiert auf einem sich schnell entwickelnden Markt, in dem sie ihre Marktposition 

stetig verfestigen und stärken muss. Hierzu gehört es auch, andere Unternehmen oder 

Unternehmensteile zu erwerben bzw. sich an anderen Unternehmen zu beteiligen. Im Rahmen 

solcher Akquisitionen bestehen Verkäufer nicht selten darauf, Aktien als Gegenleistung zu 

erhalten, da dies für sie attraktiver sein kann als ein Barverkauf. Die Möglichkeit, Aktien als 

Akquisitionswährung einzusetzen, gibt der Gesellschaft den notwendigen Spielraum, sich 
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bietende Erwerbsgelegenheiten schnell und flexibel auszunutzen. Hierfür muss das Bezugsrecht 

der Aktionäre ausgeschlossen werden können. Da derartige Akquisitionen meist kurzfristig 

erfolgen, können sie in der Regel nicht von der nur einmal jährlich stattfindenden 

Hauptversammlung beschlossen werden. Es bedarf eines genehmigten Kapitals, auf das der 

Vorstand – mit Zustimmung des Aufsichtsrats – schnell zugreifen kann. Die Möglichkeit, im 

Einzelfall Forderungen gegen die Gesellschaft durch die Ausgabe von Aktien der Gesellschaft 

zurückführen zu können, hat ebenfalls den Vorteil, dass eine Belastung der Liquidität vermieden 

wird. Zwar kommt es bei einem Bezugsrechtsausschluss zu einer Verringerung der 

Beteiligungsquote der Aktionäre; die Nutzung von Aktien als Akquisitionswährung sowie zur 

Einbringung von Forderungen gegen die Gesellschaft wäre jedoch bei eingeräumtem 

Bezugsrecht nicht möglich. Im Rahmen einer jeden Kapitalerhöhung unter Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre wird der Vorstand sorgfältig prüfen, ob er unter Berücksichtigung der 

Interessen der Gesellschaft sowie des Interesses der Aktionäre am Schutz ihrer 

Beteiligungsquote von dem eingeräumten genehmigten Kapital sowie der Ermächtigung zum 

Bezugsrechtsausschluss Gebrauch machen wird. Nur wenn den Belangen der Aktionäre 

gebührend Rechnung getragen wird und der Aufsichtsrat dem zustimmt, wird das Kapital der 

Gesellschaft auf diesem Weg erhöht. 

Darüber hinaus soll der Vorstand ermächtigt sein, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlage auszuschließen, sofern der 

auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende 

anteilige Betrag am Grundkapital zehn vom Hundert des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 

Ermächtigung bestehenden Grundkapitals oder, falls dieser Wert geringer ist, des zum Zeitpunkt 

der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht übersteigt und der 

Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an einer Wertpapierbörse 

gehandelten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der Festlegung des 

Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet. Diese Möglichkeit des sogenannten „vereinfachten 

Bezugsrechtsausschlusses“ dient dem Interesse der Gesellschaft an der Erzielung eines 

bestmöglichen Preises bei der Ausgabe der neuen Aktien. Die Gesellschaft wird so in die Lage 

versetzt, sich aufgrund der jeweiligen Börsenverfassung bietende Chancen schnell und flexibel 

sowie kostengünstig zu nutzen. Der durch eine marktnahe Preisfestsetzung erzielbare 

Ausgabebetrag führt in der Regel zu einem deutlich höheren Mittelzufluss je neuer Aktie als im 

Falle einer Aktienplatzierung mit Bezugsrecht. Durch den Verzicht auf die zeit- und 

kostenaufwendige Abwicklung des Bezugsrechts kann zudem der Eigenkapitalbedarf aus sich 

kurzfristig bietenden Marktchancen zeitnah gedeckt werden. Zwar gestattet § 186 Abs. 2 Satz 2 

AktG eine Veröffentlichung des Bezugspreises bis spätestens drei Tage vor Ablauf der 

Bezugsfrist. Angesichts der derzeitigen Volatilität an den Aktienmärkten besteht aber auch in 

diesem Fall ein Marktrisiko, namentlich ein Kursänderungsrisiko, über mehrere Tage, das zu 

Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung des Veräußerungspreises und so zu nicht marktnahen 

Konditionen führen kann. Zudem kann die Gesellschaft bei Einräumung eines Bezugsrechts 

wegen der gesetzlich bestimmten Länge der Bezugsfrist von mindestens zwei Wochen nicht 

kurzfristig auf günstige Marktverhältnisse reagieren. Beim Gebrauch von dieser Ermächtigung 

unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist der Ausschluss des 
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Bezugsrechts auf Grund anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu 

berücksichtigen. Die vorgeschlagene Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss liegt aus den 

genannten Gründen im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. Da sich der 

Ausgabebetrag für die neuen Aktien am Börsenkurs zu orientieren hat und die Ermächtigung nur 

einen beschränkten Umfang hat, sind die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt. Die 

Aktionäre haben die Möglichkeit, ihre relative Beteiligung durch einen Zukauf über die Börse 

aufrechtzuerhalten. 

Bei Abwägung aller genannten Umstände halten Vorstand und Aufsichtsrat die Ermächtigungen 

zum Ausschluss des Bezugsrechts in den genannten Fällen aus den aufgezeigten Gründen auch 

unter Berücksichtigung des bei Ausnutzung der betreffenden Ermächtigung zu Lasten der 

Aktionäre eintretenden Verwässerungseffekts für sachlich gerechtfertigt und gegenüber den 

Aktionären für angemessen.  

Es besteht derzeit kein konkretes Vorhaben, von der vorgeschlagenen Ermächtigung Gebrauch 

zu machen. Der Vorstand wird in jedem der in dieser Ermächtigung genannten Einzelfälle 

sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung unter Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen wird. Er wird dies nur dann tun, wenn der 

Ausschluss des Bezugsrechts nach Einschätzung des Vorstands und des Aufsichtsrats im 

Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt. Über die Einzelheiten jeder Ausnutzung 

der Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss wird der Vorstand der darauffolgenden 

Hauptversammlung berichten. 

Hamburg, im Mai 2026 

Bijou Brigitte modische Accessoires Aktiengesellschaft 

 

Der Vorstand 

 


